
Kapitel 4Kapitel 4

Ordnungsrechtliche VorschriftenOrdnungsrechtliche Vorschriften

§ 46 Ordnungsverfügungen§ 46 Ordnungsverfügungen

(1) Die Ausländerbehörde kann gegenüber einem vollziehbar ausreisepflichtigen(1) Die Ausländerbehörde kann gegenüber einem vollziehbar ausreisepflichtigen

Ausländer Maßnahmen zur Förderung der Ausreise treffen, insbesondere kann sieAusländer Maßnahmen zur Förderung der Ausreise treffen, insbesondere kann sie

den Ausländer verpflichten, den Wohnsitz an einem von ihr bestimmten Ort zuden Ausländer verpflichten, den Wohnsitz an einem von ihr bestimmten Ort zu

nehmen.nehmen.

(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entsprechender Anwendung des § 10(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entsprechender Anwendung des § 10

Abs. 1 und 2 des Passgesetzes untersagt werden. Im Übrigen kann einemAbs. 1 und 2 des Passgesetzes untersagt werden. Im Übrigen kann einem

Ausländer die Ausreise aus dem Bundesgebiet nur untersagt werden, wenn er inAusländer die Ausreise aus dem Bundesgebiet nur untersagt werden, wenn er in

einen anderen Staat einreisen will, ohne im Besitz der dafür erforderlicheneinen anderen Staat einreisen will, ohne im Besitz der dafür erforderlichen

Dokumente und Erlaubnisse zu sein. Das Ausreiseverbot ist aufzuheben, sobaldDokumente und Erlaubnisse zu sein. Das Ausreiseverbot ist aufzuheben, sobald

der Grund seines Erlasses entfällt.der Grund seines Erlasses entfällt.

§ 47 Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung§ 47 Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung

(1) Ausländer dürfen sich im Rahmen der allgemeinen Rechtsvorschriften politisch(1) Ausländer dürfen sich im Rahmen der allgemeinen Rechtsvorschriften politisch

betätigen. Die politische Betätigung eines Ausländers kann beschränkt oderbetätigen. Die politische Betätigung eines Ausländers kann beschränkt oder

untersagt werden, soweit sieuntersagt werden, soweit sie

1. die politische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland oder das1. die politische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland oder das

friedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern oder von verschiedenenfriedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern oder von verschiedenen

Ausländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung oderAusländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder

sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt odersonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder

gefährdet,gefährdet,

2. den außenpolitischen Interessen oder den völkerrechtlichen Verpflichtungen der2. den außenpolitischen Interessen oder den völkerrechtlichen Verpflichtungen der

Bundesrepublik Deutschland zuwiderlaufen kann,Bundesrepublik Deutschland zuwiderlaufen kann,

3. gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere unter3. gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere unter

Anwendung von Gewalt, verstößt oderAnwendung von Gewalt, verstößt oder

4. bestimmt ist, Parteien, andere Vereinigungen, Einrichtungen oder Bestrebungen4. bestimmt ist, Parteien, andere Vereinigungen, Einrichtungen oder Bestrebungen

außerhalb des Bundesgebiets zu fördern, deren Ziele oder Mittel mit denaußerhalb des Bundesgebiets zu fördern, deren Ziele oder Mittel mit den

Grundwerten einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen OrdnungGrundwerten einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen Ordnung

unvereinbar sind.unvereinbar sind.

(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird untersagt, soweit sie(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird untersagt, soweit sie

1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der

Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder den kodifizierten Normen desBundesrepublik Deutschland gefährdet oder den kodifizierten Normen des



Völkerrechts widerspricht,Völkerrechts widerspricht,

2. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder2. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder

sonstiger Belange öffentlich unterstützt, befürwortet oder hervorzurufen bezwecktsonstiger Belange öffentlich unterstützt, befürwortet oder hervorzurufen bezweckt

oder geeignet ist oderoder geeignet ist oder

3. Vereinigungen, politische Bewegungen oder Gruppen innerhalb oder außerhalb3. Vereinigungen, politische Bewegungen oder Gruppen innerhalb oder außerhalb

des Bundesgebiets unterstützt, die im Bundesgebiet Anschläge gegen Personendes Bundesgebiets unterstützt, die im Bundesgebiet Anschläge gegen Personen

oder Sachen oder außerhalb des Bundesgebiets Anschläge gegen Deutsche oderoder Sachen oder außerhalb des Bundesgebiets Anschläge gegen Deutsche oder

deutsche Einrichtungen veranlasst, befürwortet oder angedroht haben.deutsche Einrichtungen veranlasst, befürwortet oder angedroht haben.

§ 47a Mitwirkungspflichten; Lichtbildabgleich§ 47a Mitwirkungspflichten; Lichtbildabgleich

Ein Ausländer ist verpflichtet, seinen Pass, seinen Passersatz oder seinenEin Ausländer ist verpflichtet, seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen

Ausweisersatz auf Verlangen einer zur Identitätsfeststellung befugten BehördeAusweisersatz auf Verlangen einer zur Identitätsfeststellung befugten Behörde

vorzulegen und es ihr zu ermöglichen, sein Gesicht mit dem Lichtbild im Dokumentvorzulegen und es ihr zu ermöglichen, sein Gesicht mit dem Lichtbild im Dokument

abzugleichen. Dies gilt auch für die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattungabzugleichen. Dies gilt auch für die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung

nach § 63 Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes. Ein Ausländer, der im Besitz einesnach § 63 Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes. Ein Ausländer, der im Besitz eines

Ankunftsnachweises im Sinne des § 63a Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes oderAnkunftsnachweises im Sinne des § 63a Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes oder

eines der in § 48 Absatz 1 Nummer 2 genannten Dokumente ist, ist verpflichtet,eines der in § 48 Absatz 1 Nummer 2 genannten Dokumente ist, ist verpflichtet,

den Ankunftsnachweis oder das Dokument auf Verlangen einer zur Überprüfung derden Ankunftsnachweis oder das Dokument auf Verlangen einer zur Überprüfung der

darin enthaltenen Angaben befugten Behörde vorzulegen und es ihr zudarin enthaltenen Angaben befugten Behörde vorzulegen und es ihr zu

ermöglichen, sein Gesicht mit dem Lichtbild im Dokument abzugleichen.ermöglichen, sein Gesicht mit dem Lichtbild im Dokument abzugleichen.

§ 48 Ausweisrechtliche Pflichten§ 48 Ausweisrechtliche Pflichten

(1) Ein Ausländer ist verpflichtet,(1) Ein Ausländer ist verpflichtet,

1. seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen Ausweisersatz und1. seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen Ausweisersatz und

2. seinen Aufenthaltstitel oder eine Bescheinigung über die Aussetzung der2. seinen Aufenthaltstitel oder eine Bescheinigung über die Aussetzung der

AbschiebungAbschiebung

auf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behördenauf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden

vorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zurvorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur

Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.

Ein deutscher Staatsangehöriger, der zugleich eine ausländischeEin deutscher Staatsangehöriger, der zugleich eine ausländische

Staatsangehörigkeit besitzt, ist verpflichtet, seinen ausländischen Pass oderStaatsangehörigkeit besitzt, ist verpflichtet, seinen ausländischen Pass oder

Passersatz auf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrautenPassersatz auf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten

Behörden vorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, wennBehörden vorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, wenn

1. ihm nach § 7 Absatz 1 des Passgesetzes der deutsche Pass versagt, nach § 81. ihm nach § 7 Absatz 1 des Passgesetzes der deutsche Pass versagt, nach § 8

des Passgesetzes der deutsche Pass entzogen worden ist oder gegen ihn einedes Passgesetzes der deutsche Pass entzogen worden ist oder gegen ihn eine

Anordnung nach § 6 Absatz 7 des Personalausweisgesetzes ergangen ist, wennAnordnung nach § 6 Absatz 7 des Personalausweisgesetzes ergangen ist, wenn



Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer beabsichtigt, dasAnhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer beabsichtigt, das

Bundesgebiet zu verlassen oderBundesgebiet zu verlassen oder

2. die Voraussetzungen für eine Untersagung der Ausreise nach § 10 Absatz 1 des2. die Voraussetzungen für eine Untersagung der Ausreise nach § 10 Absatz 1 des

Passgesetzes vorliegen und die Vorlage, Aushändigung und vorübergehendePassgesetzes vorliegen und die Vorlage, Aushändigung und vorübergehende

Überlassung des ausländischen Passes oder Passersatzes zur Durchführung oderÜberlassung des ausländischen Passes oder Passersatzes zur Durchführung oder

Sicherung des Ausreiseverbots erforderlich sind.Sicherung des Ausreiseverbots erforderlich sind.

(2) Ein Ausländer, der einen Pass oder Passersatz weder besitzt noch in(2) Ein Ausländer, der einen Pass oder Passersatz weder besitzt noch in

zumutbarer Weise erlangen kann, genügt der Ausweispflicht mit der Bescheinigungzumutbarer Weise erlangen kann, genügt der Ausweispflicht mit der Bescheinigung

über einen Aufenthaltstitel oder die Aussetzung der Abschiebung, wenn sie mit denüber einen Aufenthaltstitel oder die Aussetzung der Abschiebung, wenn sie mit den

Angaben zur Person und einem Lichtbild versehen und als AusweisersatzAngaben zur Person und einem Lichtbild versehen und als Ausweisersatz

bezeichnet ist.bezeichnet ist.

(3) Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder Passersatz, ist er verpflichtet,(3) Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder Passersatz, ist er verpflichtet,

an der Beschaffung des Identitätspapiers mitzuwirken sowie alle Urkunden,an der Beschaffung des Identitätspapiers mitzuwirken sowie alle Urkunden,

sonstigen Unterlagen und Datenträger, die für die Feststellung seiner Identität undsonstigen Unterlagen und Datenträger, die für die Feststellung seiner Identität und

Staatsangehörigkeit und für die Feststellung und Geltendmachung einerStaatsangehörigkeit und für die Feststellung und Geltendmachung einer

Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sein können und inRückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sein können und in

deren Besitz er ist, den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behördenderen Besitz er ist, den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden

auf Verlangen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. Kommt derauf Verlangen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. Kommt der

Ausländer seiner Verpflichtung nicht nach und bestehen tatsächlicheAusländer seiner Verpflichtung nicht nach und bestehen tatsächliche

Anhaltspunkte, dass er im Besitz solcher Unterlagen oder Datenträger ist, könnenAnhaltspunkte, dass er im Besitz solcher Unterlagen oder Datenträger ist, können

er und die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht werden. Der Ausländer hat dieer und die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht werden. Der Ausländer hat die

Maßnahme zu dulden.Maßnahme zu dulden.

(3a) Die Auswertung von Datenträgern ist nur zulässig, soweit dies für die(3a) Die Auswertung von Datenträgern ist nur zulässig, soweit dies für die

Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit des Ausländers und für dieFeststellung der Identität und Staatsangehörigkeit des Ausländers und für die

Feststellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderenFeststellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen

Staat nach Maßgabe von Absatz 3 erforderlich ist und der Zweck der MaßnahmeStaat nach Maßgabe von Absatz 3 erforderlich ist und der Zweck der Maßnahme

nicht durch mildere Mittel erreicht werden kann. Liegen tatsächliche Anhaltspunktenicht durch mildere Mittel erreicht werden kann. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte

für die Annahme vor, dass durch die Auswertung von Datenträgern alleinfür die Annahme vor, dass durch die Auswertung von Datenträgern allein

Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden, istErkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden, ist

die Maßnahme unzulässig. Der Ausländer hat die notwendigen Zugangsdaten fürdie Maßnahme unzulässig. Der Ausländer hat die notwendigen Zugangsdaten für

eine zulässige Auswertung von Datenträgern zur Verfügung zu stellen. Dieeine zulässige Auswertung von Datenträgern zur Verfügung zu stellen. Die

Datenträger dürfen nur von einem Bediensteten ausgewertet werden, der dieDatenträger dürfen nur von einem Bediensteten ausgewertet werden, der die

Befähigung zum Richteramt hat. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privaterBefähigung zum Richteramt hat. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater

Lebensgestaltung, die durch die Auswertung von Datenträgern erlangt werden,Lebensgestaltung, die durch die Auswertung von Datenträgern erlangt werden,

dürfen nicht verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zudürfen nicht verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu

löschen. Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist aktenkundig zu machen.löschen. Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist aktenkundig zu machen.



(4) Wird nach § 5 Abs. 3 oder § 33 von der Erfüllung der Passpflicht (§ 3 Abs. 1)(4) Wird nach § 5 Abs. 3 oder § 33 von der Erfüllung der Passpflicht (§ 3 Abs. 1)

abgesehen, wird ein Ausweisersatz ausgestellt. Absatz 3 bleibt hiervon unberührt.abgesehen, wird ein Ausweisersatz ausgestellt. Absatz 3 bleibt hiervon unberührt.

§ 48a Erhebung von Zugangsdaten§ 48a Erhebung von Zugangsdaten

(1) Soweit der Ausländer die notwendigen Zugangsdaten für die Auswertung von(1) Soweit der Ausländer die notwendigen Zugangsdaten für die Auswertung von

Endgeräten, die er für telekommunikative Zwecke eingesetzt hat, nicht zurEndgeräten, die er für telekommunikative Zwecke eingesetzt hat, nicht zur

Verfügung stellt, darf von demjenigen, der geschäftsmäßigVerfügung stellt, darf von demjenigen, der geschäftsmäßig

Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über die Daten,Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über die Daten,

mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die inmittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in

diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, geschütztdiesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, geschützt

wird (§ 113 Absatz 1 Satz 2 des Telekommunikationsgesetzes), verlangt werden,wird (§ 113 Absatz 1 Satz 2 des Telekommunikationsgesetzes), verlangt werden,

wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verarbeitung der Daten vorliegen.wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verarbeitung der Daten vorliegen.

(2) Der Ausländer ist von dem Auskunftsverlangen vorher in Kenntnis zu setzen.(2) Der Ausländer ist von dem Auskunftsverlangen vorher in Kenntnis zu setzen.

(3) Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 hat derjenige, der(3) Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 hat derjenige, der

geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, die zurgeschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, die zur

Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich zu übermitteln. Für dieAuskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich zu übermitteln. Für die

Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 Absatz 1 des Justizvergütungs- undEntschädigung der Diensteanbieter ist § 23 Absatz 1 des Justizvergütungs- und

-entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden.-entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden.

§ 49 Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität§ 49 Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität

(1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen unter den(1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen unter den

Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 die auf dem elektronischen Speicher- undVoraussetzungen des § 48 Abs. 1 die auf dem elektronischen Speicher- und

Verarbeitungsmedium eines Dokuments nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 und 2 gespeichertenVerarbeitungsmedium eines Dokuments nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 und 2 gespeicherten

biometrischen und sonstigen Daten auslesen, die benötigten biometrischen Datenbiometrischen und sonstigen Daten auslesen, die benötigten biometrischen Daten

beim Inhaber des Dokuments erheben und die biometrischen Daten miteinanderbeim Inhaber des Dokuments erheben und die biometrischen Daten miteinander

vergleichen. Darüber hinaus sind auch alle anderen Behörden, an die Daten ausvergleichen. Darüber hinaus sind auch alle anderen Behörden, an die Daten aus

dem Ausländerzentralregister nach den §§ 15 bis 20 des AZR-Gesetzes übermitteltdem Ausländerzentralregister nach den §§ 15 bis 20 des AZR-Gesetzes übermittelt

werden, und die Meldebehörden befugt, Maßnahmen nach Satz 1 zu treffen, soweitwerden, und die Meldebehörden befugt, Maßnahmen nach Satz 1 zu treffen, soweit

sie die Echtheit des Dokuments oder die Identität des Inhabers überprüfen dürfen.sie die Echtheit des Dokuments oder die Identität des Inhabers überprüfen dürfen.

Biometrische Daten nach Satz 1 sind nur die Fingerabdrücke und das Lichtbild.Biometrische Daten nach Satz 1 sind nur die Fingerabdrücke und das Lichtbild.

(2) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit dem Vollzug des(2) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit dem Vollzug des

Ausländerrechts betrauten Behörden auf Verlangen die erforderlichen Angaben zuAusländerrechts betrauten Behörden auf Verlangen die erforderlichen Angaben zu

seinem Alter, seiner Identität und Staatsangehörigkeit zu machen und die von derseinem Alter, seiner Identität und Staatsangehörigkeit zu machen und die von der

Vertretung des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlichVertretung des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlich

besitzt, geforderten und mit dem deutschen Recht in Einklang stehendenbesitzt, geforderten und mit dem deutschen Recht in Einklang stehenden

Erklärungen im Rahmen der Beschaffung von Heimreisedokumenten abzugeben.Erklärungen im Rahmen der Beschaffung von Heimreisedokumenten abzugeben.

(3) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter oder die(3) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter oder die



Staatsangehörigkeit des Ausländers, so sind die zur Feststellung seiner Identität,Staatsangehörigkeit des Ausländers, so sind die zur Feststellung seiner Identität,

seines Lebensalters oder seiner Staatsangehörigkeit erforderlichen Maßnahmen zuseines Lebensalters oder seiner Staatsangehörigkeit erforderlichen Maßnahmen zu

treffen, wenntreffen, wenn

1. dem Ausländer die Einreise erlaubt, ein Aufenthaltstitel erteilt oder die1. dem Ausländer die Einreise erlaubt, ein Aufenthaltstitel erteilt oder die

Abschiebung ausgesetzt werden soll oderAbschiebung ausgesetzt werden soll oder

2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.

(4) Die Identität eines Ausländers ist durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu(4) Die Identität eines Ausländers ist durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu

sichern, wenn eine Verteilung gemäß § 15a stattfindet.sichern, wenn eine Verteilung gemäß § 15a stattfindet.

(5) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen die erforderlichen(5) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen die erforderlichen

Maßnahmen durchgeführt werden,Maßnahmen durchgeführt werden,

1. wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder verfälschten Pass oder1. wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder verfälschten Pass oder

Passersatz einreisen will oder eingereist ist;Passersatz einreisen will oder eingereist ist;

2. wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Ausländer nach2. wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Ausländer nach

einer Zurückweisung oder Beendigung des Aufenthalts erneut unerlaubt inseiner Zurückweisung oder Beendigung des Aufenthalts erneut unerlaubt ins

Bundesgebiet einreisen will;Bundesgebiet einreisen will;

3. bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, sofern die3. bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, sofern die

Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht kommt;Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht kommt;

4. wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des Asylgesetzes genannten4. wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des Asylgesetzes genannten

Drittstaat zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird;Drittstaat zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird;

5. bei der Beantragung eines nationalen Visums;5. bei der Beantragung eines nationalen Visums;

6. bei Ausländern, die für ein Aufnahmeverfahren nach § 23, für die Gewährung6. bei Ausländern, die für ein Aufnahmeverfahren nach § 23, für die Gewährung

von vorübergehendem Schutz nach § 24 oder für ein Umverteilungsverfahren aufvon vorübergehendem Schutz nach § 24 oder für ein Umverteilungsverfahren auf

Grund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 des Vertrags über dieGrund von Maßnahmen nach Artikel 78 Absatz 3 des Vertrags über die

Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen und vom Bundesamt fürArbeitsweise der Europäischen Union vorgeschlagen und vom Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer AufnahmezusageMigration und Flüchtlinge in die Prüfung über die Erteilung einer Aufnahmezusage

einbezogen wurden, sowie in den Fällen des § 29 Absatz 3;einbezogen wurden, sowie in den Fällen des § 29 Absatz 3;

7. wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 festgestellt worden ist.7. wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 festgestellt worden ist.

(6) Maßnahmen im Sinne der Absätze 3 bis 5 mit Ausnahme des Absatzes 5 Nr. 5(6) Maßnahmen im Sinne der Absätze 3 bis 5 mit Ausnahme des Absatzes 5 Nr. 5

sind das Aufnehmen von Lichtbildern, das Abnehmen von Fingerabdrücken sowiesind das Aufnehmen von Lichtbildern, das Abnehmen von Fingerabdrücken sowie

Messungen und ähnliche Maßnahmen, einschließlich körperlicher Eingriffe, die vonMessungen und ähnliche Maßnahmen, einschließlich körperlicher Eingriffe, die von

einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst zum Zweck der Feststellung deseinem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst zum Zweck der Feststellung des

Alters vorgenommen werden, wenn kein Nachteil für die Gesundheit desAlters vorgenommen werden, wenn kein Nachteil für die Gesundheit des

Ausländers zu befürchten ist. Die Maßnahmen sind zulässig bei Ausländern, dieAusländers zu befürchten ist. Die Maßnahmen sind zulässig bei Ausländern, die



das sechste Lebensjahr vollendet haben. Zur Feststellung der Identität sind diesedas sechste Lebensjahr vollendet haben. Zur Feststellung der Identität sind diese

Maßnahmen nur zulässig, wenn die Identität in anderer Weise, insbesondere durchMaßnahmen nur zulässig, wenn die Identität in anderer Weise, insbesondere durch

Anfragen bei anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig oder nur unterAnfragen bei anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig oder nur unter

erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann.erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

(6a) Maßnahmen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 5 sind das Aufnehmen von(6a) Maßnahmen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 5 sind das Aufnehmen von

Lichtbildern und das Abnehmen von Fingerabdrücken.Lichtbildern und das Abnehmen von Fingerabdrücken.

(7) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion des Ausländers(7) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion des Ausländers

kann das gesprochene Wort des Ausländers auf Ton- oder Datenträgerkann das gesprochene Wort des Ausländers auf Ton- oder Datenträger

aufgezeichnet werden. Diese Erhebung darf nur erfolgen, wenn der Ausländeraufgezeichnet werden. Diese Erhebung darf nur erfolgen, wenn der Ausländer

vorher darüber in Kenntnis gesetzt wurde.vorher darüber in Kenntnis gesetzt wurde.

(8) Die Identität eines Ausländers, der in Verbindung mit der unerlaubten Einreise(8) Die Identität eines Ausländers, der in Verbindung mit der unerlaubten Einreise

aufgegriffen und nicht zurückgewiesen wird, ist durch erkennungsdienstlicheaufgegriffen und nicht zurückgewiesen wird, ist durch erkennungsdienstliche

Maßnahmen zu sichern. Nach Satz 1 dürfen nur Lichtbilder und Abdrucke allerMaßnahmen zu sichern. Nach Satz 1 dürfen nur Lichtbilder und Abdrucke aller

zehn Finger aufgenommen werden. Die Identität eines Ausländers, der das sechstezehn Finger aufgenommen werden. Die Identität eines Ausländers, der das sechste

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1

nur durch das Aufnehmen eines Lichtbildes zu sichern.nur durch das Aufnehmen eines Lichtbildes zu sichern.

(9) Die Identität eines Ausländers, der sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel im(9) Die Identität eines Ausländers, der sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel im

Bundesgebiet aufhält, ist durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern.Bundesgebiet aufhält, ist durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern.

Nach Satz 1 dürfen nur Lichtbilder und Abdrucke aller zehn Finger aufgenommenNach Satz 1 dürfen nur Lichtbilder und Abdrucke aller zehn Finger aufgenommen

werden. Die Identität eines Ausländers, der das sechste Lebensjahr noch nichtwerden. Die Identität eines Ausländers, der das sechste Lebensjahr noch nicht

vollendet hat, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nur durch dasvollendet hat, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nur durch das

Aufnehmen eines Lichtbildes zu sichern.Aufnehmen eines Lichtbildes zu sichern.

(10) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 3 bis 9 zu(10) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 3 bis 9 zu

dulden.dulden.


